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Verordnung
über produktgebundene Abgaben und Subventionen 

- PAVO -

vom 1. März 1972

Zur Vereinheitlichung der Rechtsvorschriften über 
produktgebundene Abgaben und Subventionen wird — 
ohne daß sich hieraus Änderungen der bestehenden 
Verbraucherpreise ergeben — folgendes verordnet:

I.

Geltungsbereich

§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für

— volkseigene Kombinate,
— volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe,
— Genossenschaften einschließlich der juristisch 

selbständigen, Betriebe und genossenschaftlichen 
Einrichtungen,

— Betriebe mit staatlicher Beteiligung,
— private Betriebe,

— Handwerker und andere selbständig tätige Bür
ger

(nachfolgend Betriebe genannt) sowie die den Betrieben 
übergeordneten staatlichen bzw. wirtschaftsleitenden 
Organe.

(2) Für produktgebundene Abgaben für importierte 
Erzeugnisse erläßt der Minister der Finanzen in Ab
stimmung mit dem Minister für Außenwirtschaft geson
derte Rechtsvorschriften.

II.

Allgemeine Grundsätze

§ 2

(1) Produktgebundene Abgaben für Erzeugnisse und 
Leistungen werden durch die für die Bestätigung von 
Preisen oder für die Einstufung in das bestehende Preis
gefüge verantwortlichen staatlichen bzw. wirtschaftslei
tenden Organe als Bestandteil der Preise festgelegt, die 
entsprechend den Grundsätzen der Beschlüsse über die 
Industriepreise und Verbraucherpreise zu bilden sind. 
Die Betriebe haben die ihnen mit der Preisbestätigung 
oder dem Einstufungsbescheid bekanntgegebenen pro
duktgebundenen Abgaben beim Verkauf der Erzeug
nisse oder dem Erbringen der Leistungen zu vereinnah
men und an den Staatshaushalt abzuführen.
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